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Unternehmen (Firmenstempel)

	Wird von der Bewilligungsstelle
Ausgefüllt.

	Eingangsstempel



	Antrags-Nr.:
Bearbeiterin/Bearbeiter:


Wirtschaftsförderung und Technologietransfer

Schleswig-Holstein GmbH
Förderprogramme
Postfach
24100 Kiel
Zukunftsprogramm Wirtschaft - Schleswig-Holstein
Antrag auf Gewährung eines Zuschusses zur Förderung
der Teilnahme am „Qualitätsverbund umweltbewusster Betriebe - QuB“
Es wird die Gewährung eines Zuschusses nach der Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Umweltinnovationen - (UI-Richtlinie) (Amtsbl. Schl.-H. 2008 S. 828 i. V. m. Amtsbl. Schl.-H. 2008 S. 1.133) aus dem Zukunftsprogramm Wirtschaft zur Mitfinanzierung der 

Vorbereitungsmaßnahmen zur erstmaligen Teilnahme am

„Qualitätsverbund umweltbewusster Betriebe - QuB“,
die ohne diese Finanzhilfe zu diesem Zeitpunkt oder in dem geplanten Umfang nicht durchgeführt werden würde,
in Höhe von      
 sowie eine Förderquote in Höhe von       %
 beantragt.
Beigefügte Anlagen: (bitte ankreuzen)
 FORMCHECKBOX 

Anlage DeM

Erklärung zum Antrag auf Gewährung einer „De-minimis“-Beihilfe

 FORMCHECKBOX 

Anlage BF

Bisherige Förderungen
 FORMCHECKBOX 

Anlage HR

aktueller Handelsregisterauszug in Kopie
 FORMCHECKBOX 

Anlage UV

Darstellung des Unternehmensverbunds
Bitte beachten Sie, dass mit dem Projekt nicht vor Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides bzw. vor der Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn begonnen werden darf. (Siehe Punkt 2 der Erklärungen des Antrag stellenden Unternehmens.)
1. Angaben zum Antrag stellenden Unternehmen 
	1.1
	Name des Unternehmens

     

	1.2
	Straße/Nr.

     

	1.3
	PLZ/Ort

     

	1.4
	Kreis/kreisfreie Stadt
     

	1.5
	Telefon

     
	1.6
	Telefax

     

	1.7
	E-Mail

     
	1.8
	Web-Adresse

     


Geschäftsführung

	1.9
	Vorname/Name

     

	1.10
	Telefon Durchwahl

     
	1.11
	Telefax Durchwahl

     

	1.12
	E-Mail

     


2. Angaben zu den Betriebsdaten

	2.1
	Rechtsform

     
	2.2
	Gründungsjahr

    
	
	

	2.3
	Handelt es sich um ein Unternehmen, an dem Religionsgemeinschaften, juristische Personen des öffentlichen Rechtes bzw. Körperschaften des öffentlichen Rechtes mehrheitlich mittelbar oder unmittelbar beteiligt sind?
	 FORMCHECKBOX 
  ja

 FORMCHECKBOX 
  nein

	2.4
	Ist das Unternehmen auf Gewinnerzielung ausgerichtet?
	 FORMCHECKBOX 
  ja

 FORMCHECKBOX 
  nein

	2.5
	Ist das Unternehmen vorsteuerabzugsberechtigt?
	 FORMCHECKBOX 
  ja

 FORMCHECKBOX 
  nein

	2.6
	Welcher Kammer ist das 
Unternehmen zugehörig?
	 FORMCHECKBOX 
  IHK zu Kiel
 FORMCHECKBOX 
  Handwerkskammer Flensburg
 FORMCHECKBOX 
  IHK zu Lübeck
 FORMCHECKBOX 
  Handwerkskammer Lübeck

 FORMCHECKBOX 
  IHK zu Flensburg
 FORMCHECKBOX 
  keine


	2.7
	Branche/Wirtschaftszweig
     

	2.8
	In welchen Bereichen der Wertschöpfungskette ist das Unternehmen bislang tätig?

 FORMCHECKBOX 
 Entwicklung
 FORMCHECKBOX 
 Fertigung/Produktion
 FORMCHECKBOX 
 Handel/Vertrieb
 FORMCHECKBOX 
 Dienstleistung

	2.9
	Wie ist die Fertigungstiefe des Unternehmens einzustufen?

hoch  FORMCHECKBOX 
          FORMCHECKBOX 
          FORMCHECKBOX 
          FORMCHECKBOX 
          FORMCHECKBOX 
 gering


	2.10
	Setzen Sie bereits ein Umweltmanagementsystem ein?
	 FORMCHECKBOX 
  ja

 FORMCHECKBOX 
  nein

	2.11
	Falls 2.10 „ja“: 

Welches Umweltmanagementsystem nutzen Sie? 

 FORMCHECKBOX 
  EMAS 
 FORMCHECKBOX 
  ISO 14001 
 FORMCHECKBOX 
  QUB

 FORMCHECKBOX 
  anderes:      


	2.12
	Ein Handelsregisterauszug in Kopie ist als Anlage HR beigefügt.
	 FORMCHECKBOX 
  ja

 FORMCHECKBOX 
  nein


3. Angaben zu der Betriebsgröße

	3.1
	Anzahl der Beschäftigten (jährliche Arbeitseinheiten - Vollzeitäquivalente)

     
davon: männlich      
weiblich      

	3.2
	Jahresumsatz 2008
     
	3.3
	Jahresbilanzsumme 2008
     


	3.4
	Handelt es sich bei Ihrem Betrieb um ein Partnerunternehmen oder um ein
verbundenes Unternehmen gemäß KMU-Definition 2003/361/EG v. 06.05.2003?

(die KMU-Defintion kann unter www.wtsh.de heruntergeladen werden.)
	 FORMCHECKBOX 
  ja

 FORMCHECKBOX 
  nein

	3.5
	Falls 3.4 „ja“: 
Bitte fügen Sie eine Darstellung des gesamten Unternehmensverbundes unter Angabe der Mitarbeiterzahl, Vorjahresumsatz, Vorjahresbilanzsumme und Beteiligungsquote aller zugehörigen Unternehmen als Anlage UV bei (Organigramm der Beteiligungs- und Gesellschaftsstruktur).


	3.6
	Gesellschafter/Gesellschafterinnen
     
     
     
     
     
     
     
	Anteile in %
      
      

       

       

      

      

      

	3.7
	eigene Beteiligungen

     
     
     
     
     
     
     
	Anteile in %
       
       
      
      
      
      
       


4. Angabe zur Bankverbindung

	4.1
	Kreditinstitut

     

	4.2
	Bankleitzahl

     
	4.3
	Kontonummer

     


5. Angaben zum Vorhaben
Ansprechpartner/-in im Unternehmen
	5.1
	Vorname/Name

     

	5.2
	Funktion
     

	5.3
	Telefon Durchwahl

     
	5.4
	Telefax Durchwahl

     

	5.5
	E-Mail

     


Projektlaufzeit
	5.6
	geplanter Projektbeginn (tt.mm.jjjj)
     
	5.7
	geplantes Projektende (tt.mm.jjjj)
     

	5.8
	geplanter Zertifizierungsabschluss (mm.jjjj)

     
	
	


Angaben zum begleitenden Beratungsunternehmen/Berater/-in 
	5.9
	Name des begleitenden Beratungsunternehmens/Beraters bzw. der begleitenden Beraterin
     

	5.10
	Straße/Nr.

     

	5.11
	PLZ/Ort

     

	5.12
	Kreis/kreisfreie Stadt
     

	5.13
	Telefon

     
	5.14
	Telefax

     

	5.15
	E-Mail

     
	5.16
	Web-Adresse

     


6. Ausgaben- und Finanzierungsplan des Vorhabens

	6.1
	Ausgabenplan

	
	
	
	förderfähige Ausgaben für die Einführung von
umweltorientierten Wirtschaftsweisen

	

	
	
	
	Detailposition/Beratungsunternehmen
	Betrag
	

	
	
	1.
	     
	     
	

	
	
	2.
	     
	     
	

	
	
	3.
	     
	     
	

	
	
	4.
	     
	     
	

	
	
	förderfähige Gesamtausgaben
	     
	


	6.2
	Finanzierungsplan

	
	
	
	 Finanzierungsanteile
	Betrag
	

	
	
	1.
	Eigenmittel

	     
	

	
	
	2.
	Zuschuss

	     
	

	
	
	förderfähige Gesamtausgaben
(entsprechend 6.1)
	     
	


7. Angaben zu vorherigen Förderungen sowie „De-minimis“-Beihilfen
	7.1
	Hat das Unternehmen bereits in der Vergangenheit öffentliche Förderungen erhalten? 
	 FORMCHECKBOX 
  ja

 FORMCHECKBOX 
  nein

	7.2
	Falls 7.1 „ja“: 

Bitte fügen Sie eine Aufstellung der bisherigen Förderungen mit Angabe von Projekttitel, Zuwendungsgeber, Fördersumme und Förderjahr der Bewilligung als Anlage BF bei. 
	


	7.3
	Erläuterung zu „De-minimis“-Beihilfen:

Die von Ihnen beantragten Mittel werden von der Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH als sogenannte „De-minimis“-Beihilfe gewährt. 

Nach der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-minimis“-Beihilfen
 sind unter „De-minimis“-Beihilfen staatliche Beihilfen bis zu 200.000 EUR (im Straßentransportsektor bis zu 100.000 EUR) bezogen auf einen Zeitraum von drei Steuerjahren zu verstehen. Da die Erfahrungen der Europäischen Kommission gezeigt haben, dass derartige Beihilfen den Handel zwischen den Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigen und/oder den Wettbewerb nicht verfälschen oder zu verfälschen drohen, müssen diese nicht bei der Europäischen Kommission zur Genehmigung angemeldet werden.

Um jedoch auch tatsächlich eine den Wettbewerb nicht verfälschende Beihilfe gewähren zu können, sind die eine Beihilfe bewilligenden Stellen gehalten, vor der Mittelgewährung vom Antrag stellenden Unternehmen eine vollständige Übersicht über die in den vorangegangenen zwei Steuerjahren sowie im laufenden Steuerjahr erhaltenen „De-minimis“-Beihilfen zu verlangen. Aus diesem Grunde sind von Ihnen in der 
Anlage DeM unter A.) Angaben zu bereits gewährten „De-minimis“-Beihilfen zu machen.
Darüber hinaus ist es auch notwendig, dass uns als Beihilfe bewilligender Stelle vom Antragsteller offen gelegt wird, ob dieser aktuell bereits andere „De-minimis“-Beihilfen beantragt hat. Denn sobald diese gewährt werden, hat dies unmittelbare Auswirkungen auf den genannten „De-minimis“-Höchstbetrag von 200.000 EUR bzw. 100.000 EUR (s. o.), dessen Einhaltung im Zusammenhang mit der von Ihnen bei uns aktuell beantragten Förderung zu gewährleisten ist. Es sind daher von Ihnen in der Anlage DeM die unter B.) abgefragten Angaben vorzunehmen.
Schließlich haben wir noch zu prüfen, ob die beantragte „De-minimis“-Beihilfe mit anderen bereits gewährten bzw. beantragten (Nicht-„De-minimis“-)Beihilfen für dieselben förderbaren Aufwendungen kumuliert werden kann. Denn gemäß Art. 2 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 darf eine „De-minimis“-Beihilfe nur dann mit einer anderen Beihilfe für dasselbe Vorhaben kumuliert werden, wenn die dadurch erreichte Fördersumme nicht die für die andere Beihilfe zulässige Höchstintensität überschreitet.
In der Anlage DeM unter C.) sind von Ihnen deshalb Angaben zum Erhalt bzw. zur Beantragung von weiteren Beihilfen zu machen.
	

	7.4
	Die „Erklärung zum Antrag auf Gewährung einer „De-minimis“-Beihilfe ist in der Anlage DeM beigefügt.
	 FORMCHECKBOX 
  ja

 FORMCHECKBOX 
  nein


8. Erklärungen des Antrag stellenden Unternehmens

8.1 
Ich/Wir erkläre(n), dass die Fördermittel ausschließlich zur Finanzierung der beschriebenen Maßnahmen verwendet werden und die Maßnahme direkt beim Antrag stellenden Unternehmen (Felder 1.1 bis 1.8) umgesetzt wird.
8.2 
Ich/Wir erkläre(n), dass mit dem Projekt noch nicht begonnen wurde und auch vor Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides bzw. vor Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn nicht begonnen wird. Als Projektbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten. 
8.3 
Mir/Uns ist bekannt, dass es sich bei dem beantragten Zuschuss um eine Subvention handelt, auf welche der § 264 des Strafgesetzbuches (StGB) und gemäß § 1 des Subventionsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein (Landessubventionsgesetz vom 11.11.1977 – LSubvG, GVOBl. 1977, S. 489) die §§ 2 bis 6 des Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen (Subventionsgesetz – SubvG, BGBL. 1976, Teil II, S. 2037 f.) Anwendung finden. Mir/Uns ist von der Bewilligungsbehörde bzw. der von ihr ermächtigten Stelle bekannt gemacht worden, dass folgende im Antrag und in den beigefügten Anlagen anzugebenden Tatsachen subventionserheblich im Sinne des § 264 StGB sind und dass ein Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist:
a) Angaben zum Antrag stellenden Unternehmen
b) Firmensitz bzw. Betriebsstätte

c) Beschreibung und Begründung des beschriebenen Vorhabens, soweit die Angaben als Tatsachen feststehen

d) Beginn des Vorhabens

e) Angaben zur Finanzierung, soweit sie als Tatsachen feststehen

f) Angaben über gegebenenfalls bestehende wirtschaftliche, rechtliche und personelle Verflechtungen zwischen Träger, Betreiber und Nutzer

g) Angaben zu dem/den auftragnehmenden Unternehmen (Berater/-in)
h) Angaben zu „De-minimis“-Beihilfen entsprechend der Anlage DeM

i) Angaben zum Nachweis der Teilnahme an der externen Zertifizierung
Mir/Uns ist weiterhin bekannt, dass eine Entstellung oder Unterdrückung dieser Tatsachen ggf. als Betrug im Sinne des § 263 StGB strafbar ist. Mir/Uns ist weiterhin § 4 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2037) bekannt, wonach insbesondere Scheingeschäfte und Scheinhandlungen für die Bewilligung, Gewährung oder Rückforderung und Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils unerheblich sind. Das bedeutet, dass für die Beurteilung der tatsächlich gewollte Sachverhalt maßgeblich ist.
Mir/Uns ist bekannt, dass nach § 3 SubvG die Verpflichtung besteht, unverzüglich alle Tatsachen mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, Inanspruchnahme oder dem Belassen der Subvention oder des Subventionsvorteils entgegenstehen oder für die Rückforderung der Subvention oder des Subventionsvorteils erheblich sind.
8.4
Ich/Wir erklären, dass keine von mir/uns zuvor erhaltene Zuwendung von der Europäischen Kommission für formell oder materiell rechtswidrig erklärt und eine diesbezügliche Rückforderungsentscheidung erlassen wurde, deren Umsetzung nicht abgeschlossen ist. Mir/Uns ist bekannt, dass die Gewährung der Zuwendung dann so lange unterbleibt, bis die erhaltene Zuwendung in Umsetzung der Rückforderungsentscheidung der Europäischen Kommission vollständig und verzinst zum Referenzzins, der für die Berechnung des Subventionsäquivalents von Beihilfen verwendet wird, zurückgezahlt oder auf ein Sperrkonto eingezahlt wurde. 
8.5
Mir/Uns ist bekannt, dass sich an den beantragten Finanzierungshilfen der Europäische Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) beteiligen kann und dass in diesem Falle die in den Auswahl- und Fördergrundsätzen für das Zukunftsprogramm Wirtschaft unter Ziff. 6.1 genannten Bestimmungen der Europäischen Union für die EFRE-Förderung Anwendung finden.
Nach Art. 72 der Verordnung (EG) 1083/2006 vergewissert sich die Kommission im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Gemeinschaften, dass in den Mitgliedstaaten Verwaltungs- und Kontrollsysteme vorhanden sind und einwandfrei funktionieren, so dass eine effiziente und ordnungsgemäße Verwendung der Gemeinschaftsmittel sichergestellt ist. Zu diesem Zweck können – unbeschadet der von den Mitgliedstaaten gemäß den einzelstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften durchgeführten Kontrollen – Beamte oder Bedienstete der EU-Kommission vor Ort die Vorhaben, die aus dem Fonds finanziert werden, und die Verwaltungs- und Kontrollsysteme unter anderem im Stichprobenverfahren kontrollieren. Nach Artikel 69 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 hat die für eine Intervention zuständige Verwaltungsbehörde für die Publizität der Intervention zu sorgen. Sie unterrichtet insbesondere:
a)
die potentiellen Begünstigten, die Wirtschaftsverbände, die Wirtschafts- und Sozialpartner, die Einrichtungen für die Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen und die relevanten Nichtregierungsorganisationen über die durch die Intervention gebotenen Möglichkeiten,
und
b)
die breite Öffentlichkeit über die Rolle der Gemeinschaft im Zusammenhang mit der Intervention und über deren Ergebnisse.
Die Zuständigkeiten der Begünstigten im Zusammenhang mit Informations- und Publizitäts-maßnahmen für die Öffentlichkeit auf Ebene des Vorhabens sind in Artikel 8, die technischen Merkmale der Informations- und Publizitätsmaßnahmen sind in Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 geregelt.
Die Verordnungen (EG) Nr. 1083/2006 und Nr. 1828/2006 können unter www.zukunftsprogramm.schleswig-holstein.de (Zukunftsprogramm Wirtschaft – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) heruntergeladen werden.  

8.6
Ich/Wir erkläre(n), dass für die zu fördernden Projektausgaben nicht auch zugleich eine Unterstützung im Rahmen 
- des Zukunftsprogramms Arbeit (u.a. ESF)
- des Zukunftsprogramms ländlicher Raum (u.a. ELER)
- des Zukunftsprogramms Fischerei (u.a. EFF)
- des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - EFRE (u.a. Interreg)
- anderer Programme von Bund, Land und EU
beantragt bzw. gewährt wurden.
Fördermittel entsprechend dieses Förderprogramms aus Mitteln des Landes können zur Ko-Finanzierung des Projektes eingesetzt werden. Diese sind jedoch im Finanzierungsplan gesondert darzustellen.
8.7
Ich/Wir erkläre(n), dass die Finanzierung der mit dem Vorhaben verbundenen Folgekosten gesichert ist. Mir/Uns ist bekannt, dass die Förderung dem Erstattungsprinzip unterliegt und Auszahlungen nur auf Basis belegter Ausgaben (Originalbelege) stattfinden.
8.8
Es ist mir/uns bekannt, dass eine Auszahlung nur nach Einreichung des Nachweises der Teilnahme an der externen Zertifizierung zum „Qualitätsverbund umweltbewusster Betriebe - QuB“ erfolgt.
Ort, Datum

rechtsverbindliche Unterschrift(en)
und Firmenstempel

Unterzeichnende(r) (Druckbuchstaben)l

9. Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung und Auskunftserteilung
Mir/Uns ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der für die Bearbeitung des Antrages, der Auszahlung und Verwaltung der Subvention erforderlichen personenbezogenen Daten freiwillig ist. Es besteht das Recht, die Einwilligung zur Datenverarbeitung zu verweigern oder mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen, sofern keine Rechtsgründe entgegenstehen. Dies hätte zur Folge, dass sich die Bearbeitung des Antrages ggf. verzögert oder unmöglich wird.

In Kenntnis dieser Umstände bin ich/sind wir damit einverstanden, dass alle in diesem Antrag enthaltenen persönlichen und sachlichen Daten bei der Bewilligungsbehörde bzw. der von ihr ermächtigten Stelle zum Zwecke der Antragsbearbeitung, Subventionsverwaltung und statistischen Auswertung auf Datenträger erfasst, gespeichert und verarbeitet werden. Die Bewilligungsbehörde bzw. die von ihr ermächtigten Stellen sind berechtigt, diese Daten ebenso wie die Entscheidung über diesen Antrag einschließlich der Entscheidungsgründe allen an der Finanzierung und der fachlichen Beurteilung dieses Vorhabens beteiligten Stellen und, wenn sich an den beantragten Finanzierungshilfen der EFRE beteiligt, den für die Verwaltungs- und Kontrollsysteme der Strukturfonds zuständigen Dienststellen der EU-Kommission zur Verfügung zu stellen. Diese Stellen dürfen die übermittelten Daten auch verarbeiten. 

Die Einwilligung erfasst auch die Weitergabe dieser Daten an die jeweiligen Parlamente auf EU-, Bundes- und Landesebene. Die Weitergabe von Daten ist keine Verletzung schutzwürdiger Interessen im Sinne des Artikels 23 der Landesverfassung.

Ich bin/Wir sind weiterhin damit einverstanden, dass die Daten von der Bewilligungsbehörde bzw. der von ihr ermächtigten Stelle oder in deren Auftrag von wissenschaftlichen Einrichtungen für Zwecke der Statistik und der Erfolgskontrolle über die Wirksamkeit des Förderprogramms ausgewertet, an die EU-Kommission weitergeleitet und Auswertungsergebnisse veröffentlicht werden. 

Die Einwilligung bezieht sich ausdrücklich auch auf die Erfassung, Speicherung und Verwendung der nach Beendigung des Vorhabens zur Verwendungsnachweiskontrolle erforderlichen persönlichen und sachlichen Daten.

Im Rahmen von Informations- und Publizitätsmaßnahmen wird gemäß Artikel 7 Absatz 2 e der Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 ein Verzeichnis in elektronischer oder anderer Form veröffentlicht, in dem die Begünstigten unter Angabe des Vorhabens und des Betrages der für das Vorhaben bereitgestellten öffentlichen Beteiligungen aufgeführt sind. 

Ich/Wir willige(n) in die Aufnahme in das öffentliche Verzeichnis der Begünstigten im Falle des Erhalts der Zuwendung ein.

Ferner ist mir/uns bekannt, dass das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein und die WTSH berechtigt sind, die Kurzbeschreibung des Vorhabens, den Namen des Unternehmens, den Bewilligungszeitraum und die Höhe der Zuwendung zu veröffentlichen. Die Weitergabe von Daten ist keine Verletzung schutzwürdiger Interessen im Sinne des Artikels 23 der Landesverfassung. 
Ich/Wir befreie(n) die WTSH, Behörden, Kammern, Investitionsbank Schleswig-Holstein, Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein GmbH, Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein GmbH sowie meine/unsere Hausbank von ihrer gegenseitigen Verschwiegenheitspflicht.

Ort, Datum

rechtsverbindliche Unterschrift(en)
und Firmenstempel

Unterzeichnende(r) (Druckbuchstaben)
Anlage DeM
Erklärung zum Antrag auf Gewährung einer „De-minimis“-Beihilfe
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Ist das Unternehmen im Bereich des Straßentransportsektors tätig? 
 FORMCHECKBOX 
 ja 

 FORMCHECKBOX 
 nein
A.)

Hiermit wird bestätigt, dass dem Antrag stellenden Unternehmen im laufenden Steuerjahr und in den zwei vorangegangenen Steuerjahren

 FORMCHECKBOX 
 keine „De-minimis“-Beihilfen

 FORMCHECKBOX 
 die nachstehend aufgeführten „De-minimis“-Beihilfen

im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 bzw. der Verordnung (EG) Nr. 69/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-minimis“-Beihilfen
 gewährt wurden (von der jeweiligen Bewilligungsbehörde im Zu-wendungsbescheid bzw. Zuwendungsvertrag bezeichnet):

	Datum des Zuwendungsbescheides/-vertrages
	Zuwendungsgeber

(Beihilfegeber)
	Aktenzeichen/

Projekt-Nr.
	Form der Beihilfe

(z.B. Zuschuss, Darlehen, Bürgschaft, Beteiligung)
	Fördersumme

in EUR
	Subventionswert

in EUR

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     


Die zu den vorstehend aufgeführten „De-minimis“-Beihilfen gehörenden „De-minimis“-Bescheinigungen sind dieser Erklärung in Kopie beigefügt.

B.)

Darüber hat das Antrag stellende Unternehmen im laufenden sowie in den zwei vorangegangenen Steuerjahren

 FORMCHECKBOX 
 keine weiteren „De-minimis“-Beihilfen beantragt.

 FORMCHECKBOX 
 die nachstehend aufgeführten noch nicht bewilligten „De-minimis“-Beihilfen beantragt
:

	Datum des Zuwendungsbescheides/-vertrages
	Zuwendungsgeber

(Beihilfegeber)
	Aktenzeichen/

Projekt-Nr.
	Form der Beihilfe

(z.B. Zuschuss, Darlehen, Bürgschaft, Beteiligung)
	Fördersumme

in EUR
	Subventionswert

in EUR
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C.)

Ferner wird erklärt, dass für dieselben förderbaren Aufwendungen, für die hier eine „De-minimis“-Beihilfe beantragt wird,

 FORMCHECKBOX 
 keine weiteren staatlichen Beihilfen
 beantragt oder gewährt wurden.

 FORMCHECKBOX 
 die folgenden weiteren staatlichen Beihilfen gewährt wurden:

	Datum des Zuwendungsbescheides/-vertrages
	Zuwendungsgeber

(Beihilfegeber)
	Aktenzeichen/

Projekt-Nr.
	Form der Beihilfe

(z.B. Zuschuss, Darlehen, Bürgschaft, Beteiligung)
	Fördersumme

in EUR
	Subventionswert

in EUR

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     


 FORMCHECKBOX 
 die folgenden weiteren staatlichen Beihilfen beantragt wurden:

	Datum des Zuwendungsbescheides/-vertrages
	Zuwendungsgeber

(Beihilfegeber)
	Aktenzeichen/

Projekt-Nr.
	Form der Beihilfe

(z.B. Zuschuss, Darlehen, Bürgschaft, Beteiligung)
	Fördersumme

in EUR
	Subventionswert

in EUR

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     


Sollten Sie Fragen zu den unter C.) anzugebenden staatlichen Beihilfen haben, wenden Sie sich bitte an den jeweils zuständigen Zuwendungsgeber. Dieser kann Ihnen insbesondere Auskunft darüber geben, ob die von Ihnen erhaltene bzw. beantragte Beihilfe im Rahmen der hier beantragten „De-minimis“-Beihilfe anzugeben ist und wie hoch der Subventionswert ist.





















































































� Der Zuschuss kann für KMU maximal 1.750 € und für große Unternehmen maximal 1.000 € betragen.


� Die Förderquote kann für KMU maximal 70 % und für große Unternehmen maximal 30 % der förderfähigen Ausgaben betragen.


� Die Daten beziehen sich auf das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr und sind auf Jahresbasis berechnet. Die Mitarbeiterzahl entspricht der Zahl der Jahresarbeitseinheiten (JAE), d. h. der Anzahl der während eines Jahres beschäftigten Vollzeitarbeitnehmer. Teilzeitbeschäftigte und Saisonarbeiter werden nur entsprechend ihres Anteils an den JAE berücksichtigt. Auszubildende sind nicht zu berücksichtigen. In die Mitarbeiterzahl gehen ein: Lohn- und Gehaltsempfänger, für das Unternehmen tätige Personen, die in einem Unterordnungsverhältnis zu diesem stehen und nach nationalem Recht Arbeitnehmern gleichgestellt sind sowie mitarbeitende Eigentümer und Teilhaber, die eine regelmäßige Tätigkeit in dem Unternehmen ausüben und finanzielle Vorteile aus dem Unternehmen ziehen.


� Zu den förderfähigen Ausgaben zählen ausschließlich externe Beratungsleistungen, die in unmittelbaren Zusammenhang mit den Vorbereitungsmaßnahmen zur erstmaligen Teilnahme am „Qualitätsverbund umweltbewusster Betriebe - QuB“ stehen. Dieses können u.a. Ausgaben für Coaching (Einzel- oder Gruppenmaßnahmen), Betriebsbegehungen oder Schulungsmaterialien sein. Zu den nicht-förderfähigen Ausgaben zählen alle sonstigen Ausgaben, die im Unternehmen entstehen (z.B. eigene Personalaufwendungen, Beschaffung von Verbrauchsmaterial, etc.) sowie die Teilnahme an der Zertifizierung.


� Sofern zur Finanzierung der beantragten Maßnahme Mittel Dritter (Hausbank, Beteiligungsgesellschaften, etc.) als Eigenmittel eingesetzt werden, ist dieses gesondert auszuweisen und nachzuweisen.


� Die Zuschusshöhe für die Vorbereitungsmaßnahmen zur erstmaligen Teilnahme am „Qualitätsverbund umweltbewusster Betriebe - QuB“, beträgt für


- KMU maximal 70 % (der förderfähigen Ausgaben), höchstens jedoch 1.750 €


- große unternehmen maximal 30 % (der förderfähigen Ausgaben), höchstens jedoch 1.000 €


� Amtsblatt der EU L 379/5 vom 28.12.2006


�   Das Steuerjahr entspricht dem Kalenderjahr.


�   Amtsblatt der EU L 10/30 vom 13.01.2001.


� Sobald es zu einer Bewilligung der von Ihnen beantragten „De-minimis“-Beihilfe kommt, sind Sie verpflichtet, dies umgehend der Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH schriftlich mitzuteilen.


� Sonstige staatliche Beihilfen von Bund, Land und EU (vgl. Antrag, Pkt. 8.5) in Form von Zuschüssen, Darlehen, Bürgschaften, Beteiligungen etc., die keine „De-minimis“-Beihilfen sind.


� Sobald es zu einer Bewilligung der von Ihnen beantragten Zuwendung kommt, sind Sie verpflichtet, dies umgehend der der Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH schriftlich mitzuteilen.
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